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 Veröffentlicht am 08.09.1998

Index

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §12 Abs3 litf;

AlVG 1977 §12 Abs5;

Rechtssatz

Der Schulähnlichkeit einer Lehrveranstaltung steht nicht entgegen, daß es sich um eine fachspezi9sche Ausbildung

handelt. Dieses Kriterium kann angesichts des alternativ auf die fachliche und auf die Allgemeinbildung abstellenden

Wortlautes des § 12 Abs. 5 AlVG für die Abgrenzung zwischen "Lehrgängen" iSd § 12 Abs 3 lit f AlVG und "Lehrkursen"

iSd §12 Abs 5 AlVG nicht ausschlaggebend sein.
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